
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zunächst bitten wir unsere verspätete Rückäußerung wegen der momentanen Corona-Krise zu 

entschuldigen. 

 

Gegen die Bauleitplanung der Ortsgemeinde Siebenbach zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Unter 

Neidecke“ bestehen aus straßenbaubehördlicher Sicht unter Berücksichtigung der nachfolgenden 

Ausführungen diesseits keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

Die Anbindung an die K 3 ist verkehrsgerecht auszugestalten. Ferner ist seitens der Ortsgemeinde 

sicherzustellen, bzw. hat die Ortsgemeinde dafür Sorge zu tragen, dass keine anfallenden 

Oberflächenwasser über die Zufahrt der kreiseigenen Straßenparzelle der K 3 zugeführt werden. 

 

Die hinzukommende Wohnbebauung erfolgt in Kenntnis der ggf. vorhandenen Verkehrslärmsituation. 

Daher hat die Ortsgemeinde Siebenbach in eigner Zuständigkeit den Erfordernissen ggf. erforderlicher 

Lärmschutzmaßnahmen Rechnung zu tragen. Der Träger der Straßenbaulast angrenzender klassifizierter 

Straßen ist von etwaigen Lärmschutzforderungen frei zu stellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  

 
Arno Weber 
 
 
Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz 
Fachgruppe Betrieb 

Ravenéstraße 50 
56812 Cochem 

 
Tel.:  02671 - 983 - 6440 
Fax.: 02671 – 29141-3517 
E-Mail: Arno.Weber@lbm-cochem.rlp.de 
Internet:    lbm.rlp.de 
 

 

 

Verstärkung gesucht: karriere-im-lbm.de 

 
Der LBM verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich nach den geltenden Grundsätzen der EU-DSGVD. Alle Informationen zu dieser 
Verabeitung und ihren Rechten erfahren Sie auf unserer Internetseite unter www.lbm.rlp.de/Datenschutz oder bei unseren behördlichen 
Datenschutzbeauftragten unter DatenschutzbeauftragterLBM@lbm.rlp.de 

  

  

  

 


